
 

 

 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/1943 

20. Wahlperiode 13.03.2024 

Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten  Oliver Kumbartzky (FDP) 
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung – Der Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, 

Europa und Verbraucherschutz 
 

Stärkung der Küstenfischerei 

 

Vorbemerkung des Fragestellers: 

Im Koalitionsvertrag stehen ab S. 144 f. die Pläne der Landesregierung zur Fischerei 

in Schleswig-Holstein.  

 

1. Wurde die im Koalitionsvertrag benannte „Initiative zur nationalparkverträgli-

chen Ausgestaltung der Krabbenfischerei" bereits im Dialog mit Fischerei- und 

Naturschutzverbänden, insbesondere der Krabbenfischerei, gestartet und 

wurde für die Krabbenfischerinnen und -fischer bereits ein Zukunftspakt be-

schlossen? Wenn nein, warum nicht und wie ist die Planung zur Umsetzung 

der o.g. Initiative? 

 

Antwort: 

Der Diskussionsprozess wird als „Dialog zur Zukunft der Krabbenfischerei im 

Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ am 28.03.2024 begin-

nen. Umweltminister Goldschmidt und Fischereiminister Schwarz werden den 

Zukunftsdialog gemeinsam führen. 
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2. Wurden neue Nutzungsmöglichkeiten für die Küstenfischerei im Zusammen-

hang mit der Errichtung von Offshore-Windkraftanlagen erschlossen? Wenn 

ja, welche? Wenn nein, wann plant die Landesregierung dies zu tun? Bitte er-

läutern. 

 

Antwort: 

Die Fischerei in Offshore-Windparks ist aktuell weitgehend ausgeschlossen. 

Ausschlaggebend hierfür sind sowohl Sicherheitsbedenken wie auch rechtli-

che Gründe, die aus dem Bundesrecht resultieren. Das MLLEV hat sich auf 

Fachebene gegenüber dem Bund dafür eingesetzt, die Möglichkeiten für eine 

passive Fischerei oder nachhaltige Aquakulturnutzung in Offshore-Windparks 

zu prüfen und wird dies auch weiterhin tun.  

 

 

3. Wie soll die intensivere Abstimmung der Fischerei in Nord- und Ostsee mit 

den Schutzbestrebungen aussehen? 

 

Antwort: 

Die Landesregierung setzt sich für ein ausgewogenes Miteinander zwischen 

Schutz- und Nutzungsinteressen in den Küstengewässern des Landes ein. 

Bezüglich der Abstimmung zu Schutzbestrebungen in der Ostsee wird auf das 

laufende Prüfverfahren für einen besseren Schutz der Ostsee verwiesen. 

Für die Nordsee wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

 

 

4. Wie plant die Landesregierung den traditionsreichen Wirtschaftszweig der Fi-

scherei an der Nord- und Ostsee zu erhalten? Bitte ausführlich erläutern. 

 

Antwort: 

Mit dem „Landesprogramm Fischerei und Aquakultur 2021-2027“ unter Nut-

zung des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) 

bietet die Landesregierung dem Fischereisektor ein Förderprogramm mit ei-

nem breiten Maßnahmenspektrum an. Für die Kutter- und Küstenfischerei 

führt das Programm Ausgleichszahlungen für die vorübergehende Einstellung 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode Drucksache 20/1943 

 

3 

der Fischereitätigkeit zum Schutz bestimmter Fischarten in der Ostsee sowie 

verschiedenste Unterstützungsmöglichkeiten für Investitionen zur Verbesse-

rung der Nachhaltigkeit der Fischereitätigkeit und zur Diversifizierung der be-

trieblichen Tätigkeit. Auch die Hafeninfrastruktur und Forschungsvorhaben mit 

Nutzen für die Kutter- und Küstenfischerei werden unterstützt. 

Hinzu kommen die Einnahmen der Fischereikomponente aus dem Windener-

gie-auf-See-Gesetz. Die Verwaltung dieser Mittel obliegt dem Bundesministe-

rium für Ernährung und Landwirtschaft. Gemeinsam mit den anderen Küsten-

ländern wird sich Schleswig-Holstein detailliert in die Abstimmung über die 

Verwendung der Mittel aus der Fischereikomponente einbringen und auf einen 

Einsatz mit einem möglichst nachhaltigen Nutzen für die Fischereibetriebe hin-

wirken.  

Für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Ostsee-Fischerei liegt mit den 

Ergebnissen der Leitbildkommission Ostseefischerei bereits ein Konzept vor. 

Im Dezember 2023 hat die Leitbildkommission ihren Ergebnisbericht vorge-

stellt, der u. a. einen 9-Punkte-Maßnahmenplan für eine Ostseefischerei der 

Zukunft beinhaltet. Die konkrete Umsetzung dieses Maßnahmenplans wird 

vom Runden Tisch der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre des BMEL 

und der Küstenländer konkretisiert und begleitet. 

Für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Fischerei in der Nordsee ist auf 

Bundesebene am 19.03.2024 der Start der Zukunftskommission Fischerei ge-

plant, in der auch das Land Schleswig-Holstein vertreten sein wird. 

Bezüglich des Dialogs zur Zukunft der Krabbenfischerei im Nationalpark 

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wird auf die Antwort zu Frage 1 verwie-

sen. 

 


